
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. April 2026 
 
E inladung  zur T K -L unc htime@DG R I 
 
Liebe DGRI-Mitglieder,  
liebe Interessierte, 

wir laden Sie herzlich ein zur TK-Lunchtime@DGRI mit E kkehard Valta, C hris toph K inz  und 
L aris s a Holthoff von der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
zu dem Thema: 

Vorrats datens peic herung  für IP -Adres s en – was  s tec kt hinter dem neus ten G es etzes entwurf 
des  B undes innenminis teriums ?  

Die Veranstaltung findet online via Microsoft Teams statt am  

Mittwoc h, den 6.5.2026 von 12:00 bis  12:45 Uhr. 

In der Mittagspause bieten wir Ihnen mit diesem Format die Möglichkeit, sich zu aktuellen TK- 
und IT-sicherheitsrechtlichen Themen auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Den Zugangs-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung. Bitte melden Sie sich möglichst 
bis  zum 5.5.2026 per E-Mail an kontakt@dg ri.de an. 

Herzlich willkommen sind alle an TK- und IT-Sicherheitsthemen Interessierte. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

Z um T hema: 

Die Vorratsdatenspeicherung für Telekommunikationsdaten blickt in Deutschland und der EU auf 
eine ereignisreiche Vergangenheit zurück. Unzählige Urteile des EuGH und des BVerfG haben 
Ausgestaltungen der Vorratsdatenspeicherung für unionsrechts- bzw. für verfassungswidrig 
angesehen. 

Die letzte Bundesregierung hat sich mit ihrem Gesetzentwurf zu einem „Quick Freeze“ von der 
generellen Vorratsdatenspeicherung abgewendet. Durch die Neuwahl des Deutschen 
Bundestages fiel der Gesetzesentwurf der Diskontinuität anheim. Die aktuelle Bundesregierung 
hat Ende 2025 einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung vorgelegt. Dieser 
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Gesetzesentwurf vollzieht eine Abkehr von der generellen Speicherung von Verkehrsdaten hin 
zur Beschränkung auf die Speicherung von IP-Adressen und Portnummern über einen Zeitraum 
von 3 Monaten. Ebenso soll die Sicherungsanordnung eingeführt werden. 

  



 

 

 

Z u den R eferenten: 

Ekkehard Valta ist Referent im Referat Telekommunikation der Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) in Bonn. Er ist u.a. zuständig für die Begleitung 
des Gesetzesvorhabens zur IP-Adressenspeicherung aus datenschutzrechtlicher Sicht und hat in 
der Vergangenheit bereits die zahlreichen andere Vorhaben der Bundesregierung zur 
Vorratsdatenspeicherung für die BfDI betreut. Larissa Holthoff und Christoph Kinz sind 
Referenten im Referat Bundeskriminalamt, Generalbundesanwalt. Das Referat ist auch zuständig 
für die datenschutzrechtliche Bewertung von Änderungen in der StPO. Sie beraten zu dem 
Gesetzentwurf in Bezug auf die dort geplanten Befugnisse der Ermittlungsbehörden. 


